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V

Vorwort zur 5.Auflage

Das Arbeitszeitgesetz begleitet die betriebliche Realität nunmehr seit über
drei Jahrzehnten. Es entstand in einer Arbeitswelt, in der die Mitarbeiter über-
wiegend an einem festen Ort im Betrieb arbeiteten und in der Arbeit und
Freizeit zeitlich und räumlich klar voneinander getrennt waren. Diese Grund-
festen haben sich infolge fortschreitender Digitalisierung, mobiler Arbeit und
veränderter Lebensentwürfe gelöst. Arbeit „anytime and anywhere“ ist für
viele Mitarbeiter nicht mehr die Ausnahme, sondern Alltag. Die Corona-
Pandemie beschleunigte diese Entwicklung. Mit der erhöhten zeitlichen und
örtlichen Flexibilität verbindet sich ein gewachsenes Bedürfnis nach Selbst-
bestimmung auf Arbeitnehmerseite und nach passgenaueren, situativeren Lö-
sungen auf Arbeitgeberseite. Die Herausforderung des Arbeitszeitrechts be-
steht unverändert darin, für diese Entwicklungen einen verlässlichen Rahmen
zu setzen, ohne notwendige Freiräume zu verengen. Dies gelingt nur be-
grenzt. Die betriebliche Realität erfordert die Überarbeitung der Arbeitszeit-
RL (RL 2003/88/EG) auf europäischer Ebene sowie des Arbeitszeitgesetzes
in Deutschland mehr denn je.

Vor diesem Hintergrund bleibt gegenwärtig für die Praxis die Frage ent-
scheidend, welche Spielräume das geltende Recht bereits eröffnet und an
welchen Stellen gesetzgeberische Neujustierungen geboten sind. Die Zeit seit
Erscheinen der 4. Auflage prägte vor allem die Rechtsprechung, die in der
5. Auflage berücksichtigt ist. Der Gesetzgeber hielt sich zurück. Die Ent-
scheidung des EuGH vom 14.5.2019 (C-55/19 – CCOO) zur Notwendig-
keit eines „objektiven, verlässlichen und zugänglichen“ Systems zur Arbeits-
zeiterfassung erfordert ein Handeln des nationalen Gesetzgebers. Da dieser
untätig blieb, sah sich das Bundesarbeitsgericht veranlasst, mit Beschluss vom
13.9.2022 – dogmatisch nicht überzeugend – eine Pflicht zur Arbeitszeit-
erfassung der Arbeitgeber aus der arbeitsschutzrechtlichen Generalklausel in
§ 3 Abs. 2 Satz 1 Arb-SchG abzuleiten und damit den Gesetzgeber zu „über-
holen“ (sog. „Stechuhr-Entscheidung“). Die Entscheidung wurde in der
Fachliteratur zT zu Recht stark kritisiert und wirft weitere Fragen auf. Die
Praxis muss mit ihr leben und sie umsetzen.

Nach der Entscheidung des BAG wurde der Ruf nach einer gesetzgebe-
rischen Antwort laut. Mit dem Referentenentwurf zur Überarbeitung des
Arbeitszeitgesetzes vom 18.4.2023 sollte die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung
im ArbZG geregelt werden. Inhaltlich überzeugte der Entwurf wenig. Er ver-
ließ das Entwurfsstadium nie und wurde im Ergebnis politisch nicht weiterver-
folgt. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD für die 21. Legislatur-
periode („Verantwortung für Deutschland, Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und SPD, 21. Legislaturperiode“) haben sich die Koalitionspartner ua
zum Ziel gesetzt, die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung unbürokratisch zu regeln
und Vertrauensarbeitszeit ohne Zeiterfassung im Einklang mit der Arbeits-
zeit-RL zu ermöglichen. Es ist zu begrüßen, dass die Koalitionspartner den
Wunsch nach flexiblerer Arbeitszeitgestaltung im Koalitionsvertrag ausdrück-



Vorwort zur 5.Auflage

VI

lich anerkennen. Wie die Umsetzung konkret aussehen wird, bleibt abzuwar-
ten. Auf europäischer Ebene sieht die Europäische Kommission leider auch
weiterhin keinen tiefgreifenden Reformbedarf bei der Arbeitszeit-RL. Die
Erwägung der Kommission, den Austausch zwischen den Sozialpartnern zu
fördern (Art. 24-Bericht über die Durchführung der Arbeitszeit-RL in den
Mitgliedstaaten vom 15.3.2023, COM(2023) 72 final), ist ein Schritt in die
richtige Richtung. Konkrete Vorschläge sind damit leider nicht verbunden.

Die vorliegende Neuauflage wertet die Entwicklungen in Rechtsprechung
und Literatur seit 2020 umfassend aus. Unsere Zielsetzung hat sich gegenüber
der 4. Auflage nicht geändert: Der Kommentar soll ein verlässlicher Wegweiser
für die Praxis sein und zugleich Anstoß zu einer vertieften wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit den Grundfragen des Arbeitszeitrechts geben.

Für fachliche Hinweise und kollegiale Diskussionen schulden wir zahl-
reichen Wegbegleitern Dank. Besonders danken wir den Partnerinnen und
Partnern der Sozietät Gleiss Lutz für vielfältige Anregungen und kritische
Begleitung. Für die Unterstützung der Erarbeitung der 5. Auflage gilt unser
besonderer Dank Herrn Rechtsanwalt Dr. Stefan Schaaf, der sich um die
Überarbeitung des Manuskripts sehr verdient gemacht hat. Gleiches gilt für
Maurice Schölzel, Hannah Wilhelm und Kim Happ.

Wie bisher sind wir auch weiterhin für Hinweise und Verbesserungsvor-
schläge dankbar.

Frankfurt, im Januar 2026 Ulrich Baeck/Thomas Winzer
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